
Artikel 5

Das Protokoll über die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen
Zentralbank wird nach Maßgabe dieses Artikels geändert.

Dem Artikel 10 wird folgender Absatz angefügt:

Ð10.6. Artikel 10.2 kann vom Rat in der Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefs
entweder auf Empfehlung der EZB nach Anhörung des Europäischen Parlaments und der Kommis-
sion oder auf Empfehlung der Kommission nach Anhörung des Europäischen Parlaments und der
EZB einstimmig geändert werden. Der Rat empfiehlt den Mitgliedstaaten, diese ˜nderungen anzu-
nehmen. Diese ˜nderungen treten in Kraft, nachdem sie von allen Mitgliedstaaten gemäß ihren
verfassungsrechtlichen Vorschriften ratifiziert worden sind.

Für eine Empfehlung der EZB nach diesem Absatz ist ein einstimmiger Beschluss des EZB-Rates
erforderlich.�
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